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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
Bundesregierung beschließt Aktionsplan gegen 
Organisierte Kriminalität 

Das Bundeskabinett hat am 25. Februar 2025 den 
Gemeinsamen Aktionsplan gegen Organisierte Kriminalität 
verabschiedet. Er wurde vom Bundesfinanzministerium, dem 
Bundesinnenministerium und dem Bundesjustizministerium 
gemeinsam erarbeitet. 

Hintergrund 

Der Gemeinsame Aktionsplan enthält wichtige Maßnahmen, mit denen 

Finanzkriminalität, Geldwäsche, Rauschgiftkriminalität und die damit verbundenen 

Strukturen der Organisierten Kriminalität noch konsequenter bekämpft werden 

sollen. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, sollen dafür nun die nötigen 

gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden. Zoll und Bundeskriminalamt sollen 

zudem technisch und personell gestärkt werden. 

Kernpunkte des Gemeinsamen Aktionsplans sind: 

• Verbesserung des Informationsaustauschs der Strafverfolgungs- und 

Sicherheitsbehörden des Bundes und Schaffung weiterer 

Analysebefugnisse – etwa für die automatisierte Datenanalyse und für 

den biometrischen Internetabgleich 

• Gezielte Finanzermittlungen nach dem „follow the money“-

Ansatz sowie neue Möglichkeiten zur 

Einziehung bzw. Sicherstellung von verdächtigen 

Vermögenswerten 

01 

Fundstelle 
BMF online, Pressemit-

teilung vom 25. Februar 

2026. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Zoll/aktionsplan-gegen-organisierte-kriminalitaet.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=9
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2026/02/2026-02-25-aktionsplan-gegen-ok.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2026/02/2026-02-25-aktionsplan-gegen-ok.html


PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 8, 26. Februar 2026  3 
Home    

• Stärkung der Geldwäscheermittlungen – etwa durch Schaffung eines 

gemeinsamen Kompetenzzentrums von Bundeskriminalamt und Zoll sowie 

eines Ermittlungszentrums Geldwäsche beim Zoll 

• Fokus auf die ganzheitliche Bekämpfung der internationalen 

Rauschgiftkriminalität – etwa durch die Schaffung eines gemeinsamen 

Analyse- und Auswertezentrums „Rauschgift“ von Zollkriminalamt und 

Bundeskriminalamt sowie darauf aufbauend einer Gemeinsamen 

Ermittlungsgruppe Rauschgift 

• Bessere personelle Ausstattung von Sicherheitsbehörden und Justiz  
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 26. Februar 2026 

Feier des Arbeitgebers anlässlich der 
Verabschiedung eines Arbeitnehmers führt nicht 
zu Arbeitslohn 

Aufwendungen des Arbeitgebers für einen Empfang anlässlich der Verabschiedung 

eines Arbeitnehmers in den Ruhestand führen bei dem zu Verabschiedenden nicht 

zu Arbeitslohn, wenn es sich bei der Veranstaltung um ein Fest des Arbeitgebers 

handelt (Anschluss an Senatsurteil vom 28.01.2003 - VI R 48/99, BFHE 201, 283, 

BStBl II 2003, 724; entgegen R 19.3 Abs. 2 Nr. 3 der Lohnsteuer-Richtlinien). 

Dies gilt auch, soweit die Aufwendungen des Arbeitgebers anteilig auf den Arbeit-

nehmer selbst und vom Arbeitgeber eingeladene Familienangehörige des Arbeitneh-

mers entfallen. 

Hochpreisiges Wohnmobil als Gegenstand des 
täglichen Gebrauchs 

Bei Gegenständen des täglichen Gebrauchs im Sinne von § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

Satz 2 des Einkommensteuergesetzes muss es sich bei objektiver Betrachtung um 

Gebrauchsgegenstände handeln, die dem Wertverzehr unterliegen und/oder kein 

Wertsteigerungspotenzial aufweisen (Anschluss an Senatsurteile vom 29.10.2019 - 

IX R 10/18, BFHE 266, 560, BStBl II 2020, 258, Rz 30 f., sowie vom 24.05.2022 - 

IX R 22/21, BFHE 277, 237, BStBl II 2023, 108, Rz 29). 

Der Wert eines Wirtschaftsguts ist für sich betrachtet kein geeignetes Kriterium für 

die Beurteilung, ob ein Gegenstand des täglichen Gebrauchs vorliegt. 

Die Zuordnung eines Wirtschaftsguts zu einem Gegenstand des täglichen Gebrauchs 

hängt nicht davon ab, ob der Steuerpflichtige dieses ausschließlich selbst privat 

nutzt. 

Urteil vom 19. Novem-
ber 2025, VI R 18/24 
Zum Urteil. 

Urteil vom 27. Januar 
2026, IX R 4/25 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620059/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620061/
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Verhältnis von § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 
zu § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG 

§ 4 Abs. 2 Satz 3 des Umwandlungssteuergesetzes 2006 (UmwStG 2006) ermöglicht 

seinem unmissverständlichen Wortlaut nach die Anrechnung des Zeitraums der Zu-

gehörigkeit des eingebrachten Wirtschaftsguts (nur), wenn die Dauer der Zugehö-

rigkeit des Wirtschaftsguts zum Betriebsvermögen für die Besteuerung bedeutsam 

ist. Letzteres betrifft aber nicht die Situation des gewerbesteuerrechtlichen Schach-

telprivilegs nach § 9 Nr. 2a Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes, weil dafür alleine der 

Beginn des Erhebungszeitraums, also ein Zeitpunkt und eben nicht ein Zeitraum, 

rechtsfolgenauslösend ist (Bestätigung der Senatsurteile vom 11.07.2023 - 

I R 21/20, BFHE 281, 424, BStBl II 2024, 413; vom 11.07.2023 - I R 36/20, BFHE 

281, 439, BStBl II 2024, 419; vom 11.07.2023 - I R 40/20, BFHE 281, 453, BStBl II 

2024, 434, und vom 11.07.2023 - I R 45/20, BFHE 281, 463, BStBl II 2024, 438). 

Ist § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 als spezifische Ausnahmevorschrift seinem 

Wortlaut nach von vornherein nicht einschlägig, ist eine erweiternde Auslegung in 

dem Sinn, dass der erforderliche Beteiligungszeitraum als "tatbestandliches Weni-

ger" durch einen Beteiligungsstichtag ersetzt wird, abzulehnen (Bestätigung der 

Grundsätze des Senatsurteils vom 16.04.2014 - I R 44/13, BFHE 245, 248, BStBl II 

2015, 303). 

Einkommensminderung im Sinne von § 8 Abs. 3 
Satz 4 KStG 

Aus § 8 Abs. 3 Satz 4 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) ergibt sich keine Ein-

schränkung des Anwendungsbereichs der Vorschrift nur auf Körperschaften als Ge-

sellschafter; folglich fallen auch natürliche Personen als Gesellschafter unter die 

Vorschrift. 

Die auf der Ebene des Gesellschafters versäumte Besteuerung des durch § 17 Abs. 1 

Satz 2 des Einkommensteuergesetzes fingierten Veräußerungsgewinns bei der ver-

deckten Einlage von Kapitalgesellschaftsanteilen ist keine Einkommensminderung 

im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG. 

Urteil vom 17. Dezember 
2025, I R 9/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 19. Novem-
ber 2025, I R 40/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620066/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620065/
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Keine Verfassungs- und Europarechtswidrigkeit 
der Virtuellen Automatensteuer 

Die Regelungen zur Virtuellen Automatensteuer im Rennwett- und Lotteriegesetz 

verstoßen weder gegen Verfassungsrecht noch gegen Unionsrecht. 

Zur Umsatzbesteuerung von Leistungen eines 
gemeinnützigen Sportvereins 

Die Verwaltungspraxis zur Nichtsteuerbarkeit der von Sportvereinen gegenüber ih-

ren Mitgliedern erbrachten Leistungen widerspricht der ständigen Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofs und dem Unionsrecht. 

Zu den Fragen, ob ein Sportverein gegenüber seinen Mitgliedern eine einheitliche 

Leistung oder mehrere eigenständige Leistungen erbringt und ob es sich dabei um 

einen steuerfreien oder einen dem ermäßigten Steuersatz unterliegenden Umsatz 

handeln kann. 

Urteil vom 04. Novem-
ber 2025, IX R 27/24 
Zum Urteil. 

Urteil vom 13. Novem-
ber 2025, V R 4/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620067/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620064/
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Rechtsprechung im Blog 
Pensionszusagen an Gesellschafter: Wie hoch 
darf der Zinssatz für eine auf 
Entgeltumwandlung beruhende Pensionszusage 
sein? 

In einem aktuellen Urteil hat der Bundesfinanzhof (BFH) über 
die steuerliche Anerkennung von Pensionszusagen zugunsten 
zweier bei einer GmbH angestellten Gesellschafter entschie-
den. 

Sachverhalt 

Es ging es um die Frage, ob ein vereinbarter Zinssatz von 6 % bei durch Entgeltum-

wandlung finanzierten Versorgungszusagen als verdeckte Gewinnausschüttung qua-

lifiziert werden kann. Die zugesagten Betriebsrenten sollten in der Weise finanziert 

werden, dass die Gesellschafter zugunsten der Renten auf einen Teil ihrer Arbeits-

löhne (Urlaubs- und Weihnachtsgelder) verzichten (sogenannte Entgeltumwand-

lung). 

Die GmbH hatte sich verpflichtet, den auf diese Weise aufzubauenden Kapitalstock 

mit 6 % per annum zu verzinsen. Im Gegensatz dazu erhielt ein gesellschaftsfremder 

Arbeitnehmer für seine arbeitgeberfinanzierte Pensionszusage lediglich eine Verzin-

sung von 3 % p.a. 

Das Finanzamt sah deshalb den den Gesellschafter-Arbeitnehmern zugebilligten 

Zinssatz als überhöht an und behandelte die von der GmbH für die künftigen Ren-

ten gebildeten Rückstellungen als verdeckte Gewinnausschüttungen, soweit die Ver-

zinsung mehr als 3 % per annum beträgt. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH ist dem nicht gefolgt. 

03 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 17. De-

zember 2025 (I R 4/23), 

veröffentlicht am 19. Feb-

ruar 2026, vgl. die Pres-

semitteilung 008/26. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Urteils 

finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620056/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/pensionszusagen-an-gesellschafter-wie-hoch-darf-der-zinssatz-fuer-eine-auf-entgeltumwandlung-beruhende-pensionszusage-sein/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/pensionszusagen-an-gesellschafter-wie-hoch-darf-der-zinssatz-fuer-eine-auf-entgeltumwandlung-beruhende-pensionszusage-sein/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/253272/arm-s-length-interest-on-direct-pension-commitment-through-deferred-compensation/
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Zwar geht auch er davon aus, dass eine auf Entgeltumwandlung beruhende Pensi-

onszusage, bei der der Kapitalstock vom Arbeitgeber mit einem den risikoarmen 

Marktzins übersteigenden Satz zu verzinsen ist, nicht mehr ausschließlich vom Ar-

beitnehmer finanziert wird. 

Jedoch sind nach Darstellung des BFH grundsätzlich auch auf diese Weise "mischfi-

nanzierte" Versorgungszusagen steuerlich anzuerkennen, wenn die Gesamtausstat-

tung der Arbeitnehmer angemessen ist. Zur Gesamtausstattung gehören neben den 

Rentenanwartschaften insbesondere der monatliche Arbeitslohn sowie sonstige ar-

beitgeberseitige Zuwendungen, wie zum Beispiel die Zurverfügungstellung eines 

PKW auch für die private Nutzung. 

Da das vorinstanzliche Finanzgericht (FG) die Angemessenheit der Gesamtausstat-

tungen der Arbeitnehmer nicht ausreichend geprüft hatte, hat der BFH die Sache 

zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das FG zurückverwiesen.  

Für die Praxis bedeutet das Urteil, dass Unternehmen bei der Ausgestaltung solcher 

Pensionszusagen die Gesamtausstattung der begünstigten Personen im Blick behal-

ten und sicherstellen müssen, dass diese angemessen ist. 

Bitte beachten Sie auch die zwei weiteren zeitgleich veröffentlichten BFH-Urteile 

zur steuerlichen Anerkennung von Betriebsausgaben im Zusammenhang mit Pensi-

onszusagen Rs. I R 50/22 –V-- und Rs. I R 48/22 -NV-). 

Steuerliche Anerkennung von 
arbeitnehmerfinanzierten Pensionszusagen 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem aktuellen Urteil die 
steuerliche Anerkennung von arbeitnehmerfinanzierten Pensi-
onszusagen für angestellte Gesellschafter-Geschäftsführer ei-
ner GmbH in einigen Punkten erleichtert, aber zugleich auch 
die Grenzen herausgearbeitet. Wird die einem solchen Ge-
schäftsführer zugesagte Pension ausschließlich durch Um-
wandlung des für die Geschäftsführertätigkeit vereinbarten 
Entgelts finanziert, soll die Zusage auch dann fremdüblich und 
damit grundsätzlich steuerlich anzuerkennen sein, wenn sie 
ohne Einhaltung einer Probezeit und unmittelbar oder kurze 
Zeit nach Neugründung der Gesellschaft erteilt worden ist. Vo-
raussetzung für diese Erleichterungen ist aber stets, dass für 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/steuerliche-anerkennung-von-arbeitnehmerfinanzierten-pensionszusagen
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den Arbeitgeber, also für die Gesellschaft, kein signifikantes 
Risiko besteht, die künftigen Versorgungsansprüche des Ge-
schäftsführers mitfinanzieren zu müssen (z.B. aufgrund der 
Gewährung einer Garantieverzinsung, die über dem risikoar-
men Marktzins liegt). 

Sachverhalt 

Im Streitfall hatte die Klägerin (eine Unternehmergesellschaft als Sonderform der 

GmbH), ihrem alleinigen Gesellschafter und Geschäftsführer, einem Arzt, eine Pen-

sionszusage in Form einer Direktzusage erteilt. Die Versorgungsbeiträge leistete 

ausschließlich der Arzt im Wege einer monatlichen Gehaltsumwandlung. Die Kläge-

rin bildete in den Streitjahren 2012 bis 2017 hierfür den steuerlichen Gewinn min-

dernde Pensionsrückstellungen. 

Das Finanzamt erkannte diese nicht an, weil die Pensionszusage dem Arzt nach sei-

nem 60. Geburtstag gewährt worden sei, er sie sich deshalb nicht habe „erdienen“ 

können, und behandelte die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen als ver-

deckte Gewinnausschüttungen (vGA). 

Die dagegen gerichtete Klage vor dem Finanzgericht (FG) hatte Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hob das Urteil auf und verwies die Sache zurück an das FG. 

Eine vGA ist zwar grundsätzlich für solche Versorgungszusagen auszuschließen, die 

durch Umwandlung eines Teils des (angemessenen) Gehalts ausschließlich vom Ar-

beitnehmer finanziert werden und das Unternehmen nicht mit Risiko- und Kosten-

steigerungen belasten. 

Unter diesen Voraussetzungen kommt es auch nicht auf die Einhaltung einer Probe-

zeit, den Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft oder die altersabhängige Erdien-

barkeit der Pension an (zu Letzterem schon BFH-Urteil vom 07.03.2018 – I R 

89/15). Allerdings reichten die bisherigen Feststellungen des FG im Streitfall unter 

mehreren Gesichtspunkten nicht für eine abschließende Beurteilung durch den BFH 

aus. 

Unter anderem ist die einem Gesellschafter-Geschäftsführer erteilte, auf Entgeltum-

wandlung beruhende Direktzusage regelmäßig nicht ernstlich vereinbart und damit 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 19. No-

vember 2025 (I R 

50/22), veröffentlicht am 

19. Februar 2026, 

vgl. die Pressemittei-

lung 009/26. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Urteils 

finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620057/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620057/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/steuerliche-anerkennung-von-arbeitnehmerfinanzierten-pensionszusagen/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/steuerliche-anerkennung-von-arbeitnehmerfinanzierten-pensionszusagen/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/253293/tax-treatment-of-employee-financed-pension-commitments/
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steuerlich nicht anzuerkennen, wenn der Anspruch auf die künftigen Versorgungs-

leistungen nicht insolvenzgesichert ist. 

Da die Pensionszusage in zeitlicher Nähe zur erstmaligen Gehaltsgewährung verein-

bart worden war, wird das FG darüber hinaus zu prüfen haben, ob tatsächlich eine 

ausschließlich vom Arbeitnehmer finanzierte Zusage oder bei wirtschaftlicher Be-

trachtung unter Berücksichtigung einer angemessenen Gesamtausstattung des Ge-

sellschafter-Geschäftsführers eine vom Arbeitgeber (mit)finanzierte Zusage vorliegt. 

Zeitgleich sind zwei weitere Urteile des BFH zur steuerlichen Anerkennung von Be-

triebsausgaben im Zusammenhang mit Pensionszusagen veröffentlicht worden (I R 

48/22 -NV- und I R 4/23 -V-). Mit dieser Urteilsserie hat der BFH dem für die Un-

ternehmenspraxis wichtigen Themenkreis der Pensionszusagen weitere Konturen 

verliehen. 

Business Meldungen 

Die neue EU-Verpackungsverordnung (PPWR) – Herausforderungen 

erkennen, Compliance sichern 

Die EU-Verpackungsverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation – 

PPWR) markiert einen Paradigmenwechsel im europäischen Verpackungsrecht. Sie 

gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten und löst die bisherige Verpackungsrichtli-

nie 94/62/EG sowie weite Teile des nationalen Verpackungsrechts ab. 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/pensionszusagen-an-gesellschafter-wie-hoch-darf-der-zinssatz-fuer-eine-auf-entgeltumwandlung-beruhende-pensionszusage-sein
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253292/die-neue-eu-verpackungsverordnung-ppwr-herausforderungen-erkennen-compliance-sichern/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253292/die-neue-eu-verpackungsverordnung-ppwr-herausforderungen-erkennen-compliance-sichern/
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Service 

 

Mit G&PS Tax & Legal durchs Jahr 
Webinar-Reihe, 6.3. bis 26.6.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/GPS-Tax-Legal
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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